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Öffentlicher Gestaltungsplan 
«Schneckenwiese» - Genehmigung 

Gemeinde Seuzach 

Lage Grundstück Kat.-Nr. 2580 

Massgebende - Situationsplan 1:500 vom 28. Juni 2017 
Unterlagen - Bestimmungen vom 28. Juni 2017 

- Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Einwendungen) vom 28. Juni 2017 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Der Gemeinderat genehmigte am 10. Mai 2012 ein Altersleitbild für die Gemeinde 

der Planung Seuzach, dessen Umsetzung im Rahmen des Projekts «Begleitetes Wohnen» erfolgen soll. 
Zu diesem Zweck wurde anlässlich der letzten Revision der kommunalen Nutzungsplanung 
die Schneckenwiese, Grundstück Kat.-Nr. 2580, von der kommunalen Freihaltezone in die 
Zone für öffentliche Bauten umgezont. 

Mit dem öffentlichen Gestaltungsplan «Schneckenwiese» werden die bau- und planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für Alterswohnungen sowie weitere öffentliche Nutzungen, 
wie Gemeindebibliothek, Tagesstrukturen für Kinder und Spitex, geschaffen. Als Grundlage 
für den Gestaltungsplan dient das aus dem Investorenwettbewerb hervorgegangene Richt-
projekt von Hinder Kalberer Architekten. 

Zustimmung Die Gemeindeversammlung Seuzach stimmte mit Beschluss vom 12. Juni 2017 dem öf-
fentlichen Gestaltungsplan «Schneckenwiese» zu. Gegen diesen Beschluss wurden ge-
mäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Winterthur vom 20. Juli 2017 keine 
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 24. Juli 2017 ersucht die Gemeinde Seuzach 
um Genehmigung der Vorlage. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung Die Gemeinde Seuzach wird gemäss kantonalem Raumordnungskonzept (ROK-ZH) dem 

der Vorlage Handlungsraum «Urbane Wohnlandschaft» zugewiesen. Nach dem RegioROK gilt 
Seuzach als Nebenzentrum, wonach im Zentrum hohe Dichten mit hoher Siedlungsquali-
tät anzustreben sind. Den gemäss regionalem Richtplan anzustrebenden hohen bauli- 
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chen Dichten werden mit den zulässigen Gesamthöhen innerhalb der Baubereiche Rech-
nung getragen. Mit dem städtebaulichen Konzept des Richtprojekts wird die erforderliche 
Qualität der räumlichen Siedlungsentwicklung nach innen sichergestellt. 

Wesentliche Für die architektonische Gestaltung der Bauten und die Ausgestaltung der Freiräume 
Festlegungen und bzw. Aussenräume ist das Richtprojekt richtungsweisend. Die maximale Baumasse wird 

Vorschriften durch die zulässigen Baubereiche und die maximale Gebäudehöhe festgelegt. Die Ge-
schosszahl und die Gebäudelänge sind frei. Auf Hauptgebäuden sind nur Flachdächer 
zulässig. Sie sind extensiv zu begrünen, soweit sie nicht als Terrasse oder für Anlagen 
zur Nutzung der Sonnenenergie genutzt werden. Einzelne besondere Gebäude sind auch 
ausserhalb der Baubereiche — vorbehalten § 100 Abs. 4 PBG für den Baulinienbereich —
zulässig. Der definitive Parkplatzbedarf gemäss Bau- und Zonenordnung ist im Baubewil-
ligungsverfahren mit einem Mobilitätskonzept nachzuweisen, wobei der minimal erforder-
liche Abstellplatzbedarf gemäss BZO unterschritten werden darf. 

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 23. März 2017 gestellten Anträ-
Genehmigungsprüfung gen wurde entsprochen. 

Allein die Empfehlung, die Parkplatzbestimmungen in der BZO auf die kantonale Park-
platz-Wegleitung abzustimmen, wurde nicht berücksichtigt. Dies steht jedoch einer Ge-
nehmigung nicht entgegen. 

C. 	Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung 
nicht beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen 
Privaten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist 
der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu 
veröffentlichen und aufzulegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der öffentliche Gestaltungsplan «Schneckenwiese», welchem die Gemeindever-
sammlung Seuzach mit Beschluss vom 12. Juni 2017 zugestimmt hat, wird geneh-
migt 

II. Die Gemeinde Seuzach wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu 
veröffentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekurs-
gericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen 
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III. Mitteilung an 

Seuzach (unter Beilage von sechs Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Ingesa Oberland AG, Strehlgasse 21, 8472 Seuzach 
(Katasterbearbeiterorganisation [KBO]) 

VERSENDET AM 1 6. NOV. 2017 
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Amt für Raumentwicklung 

     

Öffentlicher Gestaltungsplan 
Schneckenwiese 

Genehmigung 
	

Situationsplan 1:500 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 12. Juni 2017 

Namens der Gemeindeversammlung 
Die Präsidentin: 	 Der Schreiber: 

der Baudirektion genehmigt am 1 6. Nov. 2017 
BDV-Nr. 

Suter • von Känel • Wild • AG 
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch  
Tel. +41 (0)44 315 13 90 info@skw.ch  32655 - 28.6.2017 
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Öffentlicher Gestaltungsplan
Schneckenwiese

Situationsplan  1:500Genehmigung

32655 - 28.6.2017

Suter •
Siedlung
Förrlibuckstrasse 30 skw.ch
Tel. +41 info@skw.ch

Landschaft Verkehr Umwelt
von Känel •  Wild • AG

(0)44 315 13 90
8005 Zürich

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 12. Juni 2017

Namens der Gemeindeversammlung
Die Präsidentin: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am 

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Geltungsbereich

Festsetzungsinhalte

Informationsinhalte

Baulinien

Richtprojekt von Hinder Kalberer Architekten

Ziff. 2 Abs. 2

Bestehende Bauten ausserhalb Geltungsbereich

Mantellinien Baubereiche

Koordinatenpunkt
15

Gesamthöhe pro Baubereich resp. TeilbaubereichGH 16m

Ziff. 5 Abs. 1

Ziff. 5 Abs. 3

Gestalteter Aussenraum Ziff. 7 Abs. 1

Bereiche für oberirdische Besucherparkplätze (Lage schematisch)

Zu- und Wegfahrt (Lage schematisch) Ziff. 8 Abs. 1

Ziff. 8 Abs. 2P

5.00m

Abbruchbauten

Vermassung

Gewachsener Boden Ziff. 5 Abs. 10

N

0 10 25 m5

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen 
Vermessung bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen 
Messungen ohne Kontrolle, weshalb für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: WALTER LEISINGER AG vom 23.11.2016
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Genehmigung 
	

Bestimmungen 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 12. Juni 2017 

Namens der Gemeindeversammlung 

Die Präsidentin: 
	

Der Schreiber: 

arön r Baudirektion genehmigt am 1 6. Nov. 2017 

Für d 	tion. 	 BDV-Nr. 4 ,02/ 17  

Suter • von Känel • Wild • AG 
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
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  1. Zweck 
Ziele   Der öffentliche Gestaltungsplan Schneckenwiese bezweckt im 

Sinne von §§ 83ff des Planungs- und Baugesetzes des Kantons 
Zürich (PBG) die Realisierung von Alterswohnungen mit dazu-
gehörenden Dienstleistungsangeboten sowie weiteren öffent-
lichen Nutzungen. 

   
  2. Bestandteile und Geltungsbereich 
Bestandteile  1 Der öffentliche Gestaltungsplan besteht aus dem Situations-

plan 1:500 sowie den Bestimmungen. Der erläuternde Bericht 
nach Art. 47 RPV ist nicht rechtsverbindlich und dient der Infor-
mation. 

   
Geltungsbereich  2 Der Geltungsbereich des öffentlichen Gestaltungsplans ist im 

zugehörigen Situationsplan 1:500 festgehalten. 

   
  3. Ergänzendes Recht 
Verhältnis zum übrigen 
Baurecht 

 Wo der Gestaltungsplan nichts Anderes regelt, sind die Bestim-
mungen der jeweils gültigen Bau- und Zonenordnung der Ge-
meinde Seuzach sowie das übergeordnete kantonale und eid-
genössische Recht massgebend. 

   

  4. Gestaltung 
Anforderungen  1 Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem 

Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umge-
bung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, 
dass eine gute Gesamtwirkung erreicht wird. Diese Anforderung 
gilt auch für Materialien und Farben. 

   
Richtprojekt 
 

 2 Das Richtprojekt des Architekturbüros Hinder Kalberer Archi-
tekten vom 29.7.2016 ist für die Gestaltung der Bauten (kubi-
sche Gliederung, architektonischer Ausdruck, Grundrisse, Frei-
räume) richtungsweisend. 
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  5. Bebauung 
Baubereiche   1 Zahl, Lage und äussere Abmessungen der Hauptgebäude er-

geben sich aus den im Plan mit Mantellinien festgelegten Bau-
bereichen. 
2 Vordächer dürfen höchstens auf der Hälfte der betreffenden 
Fassadenlänge um maximal 2.00 m über die Mantellinien der 
Baubereiche hinausragen. 

   
Bauliche Dichte  3 Die Baumasse ist in den Baubereichen innerhalb der zulässi-

gen Gesamthöhe frei. 

   
Gesamthöhe  4 Die zulässige Gesamthöhe für die einzelnen Baubereiche 

resp. Teilbaubereiche ist im Situationsplan festgelegt.  

  5 Technische Aufbauten auf dem Dach wie Kamine, Abluftrohre, 
Oblichter, Liftaufbauten und weitere technisch bedingte Aufbau-
ten und Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie 
dürfen die effektive Dachfläche auf einer Fläche von maximal 
25% um maximal 1.5 m überschreiten. Sie sind vom Dachrand 
um 45° zurückzuversetzen. Sie sind als Einheit zu gestalten.  

   

Geschosszahl  6 Die Geschosszahl ist frei. 

   
Gebäudelänge  7 Die Gebäudelänge ist frei. 

   
Unterirdische Gebäude  8 Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile können auch aus-

serhalb der Baubereiche erstellt werden.  

   

Besondere Gebäude  9 Einzelne besondere Gebäude im Sinne von § 273 PBG sind 
auch ausserhalb der Baubereiche zulässig.  

   

Dachgestaltung  10 Auf Hauptgebäuden sind nur Flachdächer zulässig. Diese 
sind extensiv zu begrünen, soweit sie nicht als Terrasse oder 
für Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie genutzt werden. 

   
Gewachsener Boden  11 Die im Situationsplan bezeichneten Höhenlinien gelten als 

gewachsener Boden. 
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  6. Freiraum 
Grundsatz  1 Der Freiraum ist nach einheitlichen Grundsätzen so zu ge-

stalten, dass einerseits eine hohe Aufenthaltsqualität erreicht 
und andererseits eine ökologisch wertvolle Nahumgebung ge-
schaffen wird. 

   

Bepflanzung   2 Bei der Bepflanzung des Freiraumes sind standortgerechte 
Pflanzenarten einzusetzen. 

   

  7. Verkehrserschliessung und Parkierung 
Zu- und Wegfahrt  1 Die Zu- und Wegfahrt der Tiefgarage darf nur an den im Plan 

schematisch bezeichneten Bereichen (Anordnungsspielraum) 
erfolgen. Bei der Ausgestaltung der Zufahrten sind die Schutz-
bedürfnisse der Fussgänger auf den öffentlichen Fusswegen 
besonders zu beachten. 

   

Autoabstellplätze  2 Für die Bemessung der Anzahl Autoabstellplätze sind die Be-
stimmungen der jeweils gültigen Bau- und Zonenordnung der 
Gemeinde Seuzach anzuwenden. Dabei ist eine angemessene 
Anzahl der Parkplätze rollstuhlgerecht auszubauen und zu 
bezeichnen. 

  3 An den im Plan bezeichneten Stellen dürfen maximal 26 
oberirdische Autoabstellplätze erstellt werden. Die restlichen 
Autoabstellplätze sind unterirdisch zu erstellen.  

   
Tiefgarage  4 Die Bepflanzung des Freiraumes darf durch die Tiefgarage 

nicht beeinträchtigt oder verunmöglicht werden. Für die Pflan-
zung von Bäumen muss eine ausreichende Überdeckung ge-
währleistet werden und die Versickerung muss gewährleistet 
bleiben.  

   
Mobilitätskonzept  5 Mit dem Baugesuch ist ein Mobilitätskonzept einzureichen, mit 

dem der definitive Parkplatzbedarf nachgewiesen wird. Dabei 
kann der minimal erforderliche Abstellplatzbedarf gemäss Be-
stimmungen der jeweils gültigen Bau- und Zonenordnung der 
Gemeinde Seuzach unterschritten werden.  
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  8. Umwelt 
Energie 
 

 1 Im Gestaltungsplangebiet gilt hinsichtlich Energie ein erhöhter 
Gebäudestandard. Neubauten sind nach Minergie-Standard zu 
erstellen oder es sind auf der Basis eines umfassenden Ener-
giekonzepts Massnahmen mit einer mindestens gleichwertigen 
energetischen Wirkung umzusetzen. Eine Zertifizierung ist nicht 
erforderlich.  

   

Lärm  2 Es gelten die Planungswerte der ES II. 

   
  9. Schlussbestimmung 
Inkrafttreten  Der öffentliche Gestaltungsplan Schneckenwiese wird mit 

Rechtskraft der kantonalen Genehmigung verbindlich. Die 
Exekutive publiziert das Datum der Inkraftsetzung gemäss 
§ 6 PBG. 
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  1. Einleitung 

  1.1 Ausgangslage 

Anlass 
 
 

 

Orthofoto Perimeter  
 

 

Ziel 
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 1.2 Zonenplan 

1.3 Gestaltungsplan 

Warum ein Gestaltungsplan? 
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2. Richtprojekt 

Städtebauliches Konzept 

Situationsplan  
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Bauweise 

Visualisierung Haus Nord 

Freiraum 

Nutzung 
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3. Erläuterungen von Bestim-
mungen und Plan 

3.1 Zweck 

Nutzweise 

Erdgeschossnutzung 

   

3.2 Bestandteile und Geltungsbereich 

Bestandteile 

Geltungsbereich 
5’525 

   

3.3 Ergänzendes Recht 

Verhältnis zum übrigen 
Baurecht 
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3.4 Gestaltung 

Anforderungen 

Richtprojekt 

   

3.5 Bebauung 

Baubereiche 

Vordächer 
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Abstände 

Bauliche Dichte 

Gesamthöhe 

Technische Aufbauten 

Geschosszahl 

Gebäudelänge 

Unterirdische Gebäude 
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Besondere Gebäude 

Dachgestaltung 

Gewachsener Boden 

   

3.6 Freiraum 

Grundsatz 

Bepflanzung 

 

3.7 Verkehrserschliessung und Parkierung 

Zu- und Wegfahrt 

Autoabstellplätze 
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Tiefgarage 

Mobilitätskonzept 

   

3.8 Umwelt 

Energie 

Lärm 
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Naturgefahren 

Entwässerung 

   

3.9 Schlussbestimmung 

Inkrafttreten 
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4. Mitwirkung 

  4.1 Öffentliche Auflage 

 

Einwendung 1:  
neuer Dorfplatz 

Haltung Gemeinderat 

Einwendung 2:  
Wasserspiel 

Haltung Gemeinderat 
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Einwendung 3:  
Kleintiergehege 

Haltung Gemeinderat 

Anregung 1:  
Anlieferung 

Haltung Gemeinderat 

Anregung 2:  
Zentraler Baum 

Haltung Gemeinderat 
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Anregung 3:  
Vorhänge 

Haltung Gemeinderat 

   

  4.2 Anhörung 

 

   

  4.3 Kantonale Vorprüfung 

 

Empfehlung 1:  
technische Aufbauten 

Haltung Gemeinderat 

Empfehlung 2:  
Überdeckung Tiefgarage 

Haltung Gemeinderat 
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Empfehlung 3: 
Naturgefahren 

Haltung Gemeinderat 

Empfehlung 4:  
Entwässerung 

Haltung Gemeinderat 

Empfehlung 5:  
Parkplatzbestimmungen 

Haltung Gemeinderat 

   

 5. Planungsablauf 
Woche 46 und 47, 2016 

Woche 48 und 49, 2016 

Woche 50, 2016 

Bis Woche 52, 2016 

Woche 52, 2016 

Woche 1, 2017 
(4. Januar 2017) 



  Öffentlicher Gestaltungsplan Schneckenwiese, Gemeinde Seuzach 

Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV 

  

 

 

 17 Suter • von Känel • Wild • AG 

Woche 2, 2017 
(12. Januar 2017) 

Woche 3, 2017 
(Aufgabe Inserat bis 17. Januar, Er-
scheinungsdatum 20. Januar 2017) 

Woche 3 bis Woche 11, 2017 
(20. Januar bis 20. März 2017) 

Woche 12, 2017  

Woche 12 und 13, 2017 
 

Woche 14, 2017 

Woche 15, 2017 
(12. April 2017) 

 

 
Woche 16, 2017 
(20. April 2017) 

 

Ab Woche 17, 2017  

 
Woche 24, 2017 
(12. Juni 2017) 

 

Woche 25, 2017  

Woche 26 bis 29, 2017  

Woche 30 bis 34, 2017 

Woche 35, 2017 

Woche 36 bis 40, 2017  

Woche 41, 2017 



Nr. 3, Freitag, 19. Januar 2018    Meldungsnummer: 00224347

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung

Öffentlicher Gestaltungsplan «Schneckenwiese»
Öffentliche Bekanntmachung der Inkraftsetzung

Seuzach. Der Gemeinderat Seuzach hat am 11.01.2018 beschlossen:

Der öffentliche Gestaltungsplan "Schneckenwiese" wurde von den Stimmberech-
tigten der Gemeinde Seuzach an der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2017
festgesetzt und von der Baudirektion des Kantons Zürich mit Verfügung vom 16.
November 2017 genehmigt.

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 5. Januar 2018 ist der
Gestaltungsplan in Rechtskraft erwachsen. Der Gestaltungsplan "Schneckenwiese"
tritt am Tag nach Erscheinen dieser Publikation in Kraft.

Gemeinderat Seuzach

00224347
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